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Anzahl der Gemeinden mit über zwanzig 
Prozent Zweitwohnungen stabilisiert sich 

2018 ist in 20 Gemeinden der Zweitwohnungsanteil unter 20 Prozent gesunken; 
in 12 Gemeinden liegt er neu über 20 Prozent. Aktuell verfügen damit 359 von 
2212 Gemeinden über einen Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent. 
Grundlage der Zweitwohnungsanteile sind die Wohnungsinventare der 
Gemeinden, die das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) soeben 
veröffentlicht hat. 

Gemeinden, die einen Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent haben, unterliegen 
den einschränkenden Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes, wonach in diesen 
Gemeinden im Grundsatz keine Zweitwohnungen mehr gebaut werden dürfen. Um 
die Zweitwohnungsanteile zu ermitteln, verpflichtet das Zweitwohnungsgesetz alle 
Gemeinden dazu, ein Wohnungsinventar zu erstellen. Das ARE veröffentlicht diese 
Wohnungsinventare jährlich Ende März. Aufgrund der darin ausgewiesenen Nutzun-
gen der Wohnungen berechnet das ARE die Zweitwohnungsanteile der Gemeinden 
(siehe Kasten). 

Die aktuellen Berechnungen zeigen, dass 12 Gemeinden neu einen Zweitwohnungs-
anteil von über 20 Prozent aufweisen und dieser bei 20 Gemeinden auf unter 20 Pro-
zent sank (siehe Tabelle). Die Anzahl der Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil 
von über 20 Prozent bleibt somit relativ stabil. Bei den betroffenen Gemeinden han-
delt es sich meist um kleinere, wenig touristische Gemeinden. Sie befinden sich 
grösstenteils im ländlich-peripheren Raum, rund ein Drittel ist periurban gelegen. Bei 
kleineren Gemeinden kann schon eine geringe Zu- beziehungsweise Abnahme der 
Bevölkerung und des Wohnungsangebots den Zweitwohnungsanteil beeinflussen. 
Zudem führen Gemeinden, deren Zweitwohnungsanteil seit mehreren Jahren nahe 
der 20-Prozent-Grenze liegt, ihr Wohnungsinventar genauer. 

Gemeinden, die neu über oder unter 20 Prozent sind, können zur Berechnung des 
ARE innerhalb von 30 Tagen Stellung nehmen. Sie können ihr Wohnungsinventar in 
Absprache mit dem ARE präzisieren. Das ARE wird anschliessend bestimmen, in 
welchen Gemeinden die einschränkenden Bestimmungen des Zweitwohnungsgeset-
zes zur Anwendung kommen. 



 

Das Wohnungsinventar 
Die Gemeinden erstellen ein Wohnungsinventar, indem sie die Wohnnutzungen im 
eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfassen. In Kombination 
mit dem Einwohnerregister lassen sich Erstwohnungen auf diese Weise zuverlässig 
ermitteln. Freiwillig weisen die Gemeinden auch den Erstwohnungen gleichgestellte 
Wohnungen aus, etwa Dienstwohnungen oder Wohnungen zu Erwerbs- und Ausbil-
dungszwecken. Mit diesen Angaben zur Nutzung von Wohnungen lässt sich der An-
teil der Erst - und Zweitwohnungen berechnen. Da allerdings nicht alle Gemeinden 
die den Erstwohnungen gleichgestellten Wohnungen erfassen, sind die Wohnungsin-
ventare untereinander nur beschränkt vergleichbar. 

Link 

www.are.admin.ch/zweitwohnungen 

Kontakt/Rückfragen: 

Martin Vinzens, Leiter Sektion Siedlung und Landschaft, Bundesamt für Raument-

wicklung ARE, 058 462 52 19, martin.vinzens@are.admin.ch 

http://www.are.admin.ch/zweitwohnungen
mailto:martin.vinzens@are.admin.ch


Tabelle 

Die Tabelle zeigt die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Gemeinden, die neu unter 

oder über einem Anteil von 20 Prozent Zweitwohnungen liegen, werden zur Stellung-

nahme eingeladen und befinden sich in einem Verfahren. Ein definitiver Entscheid liegt 

erst nach der Prüfung durch das ARE vor. 

- Referenzdatum für Wohnungsinventare: 31.12.2018

- Referenzdatum für Gemeindestand: 1.1.2019

- Stand der Verfahren: 29.03.2019

Kanton Name 

In einem 
Verfahren 
neu über 
20% 

In einem 
Verfahren 
neu unter 
20% 

BE Grandval x 

BE Innertkirchen x 

BE Twann-Tüscherz x 

BE Heiligenschwendi x 

FR Plaffeien x 

GR Schiers x 

GR Lostallo x 

GR Grono x 

GR Tamins x 

GR San Vittore x 

JU Grandfontaine x 

JU Basse-Allaine x 

NE La Brévine x 

TG Mammern x 

TI Giornico x 

TI Tenero-Contra x 

VD Vulliens x 

VD Veytaux x 

VS Sembrancher x 

VS Port-Valais x 

BE Gsteigwiler x 

BE Clavaleyres x 

GE Céligny x 

GR Scharans x 

GR Cama x 

JU Le Bémont (JU) x 

LU Altwis x 

TG Berlingen x 

UR Isenthal x 

VD Vaulion x 

VD Rovray x 

VS Turtmann-Unterems x 




